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Kurzübersicht über alle Zulagen 
 
Schlüssel Bezeichnung Vorschrift 
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11.1577.01.00 Vorarbeiterzuschlag TV-Forst § 14 TV-Forst    x          
11.6950.01.00 ungewöhnliche Instrumente § 21 TVK/ Festlegung zur Zahlung 

besonderer Vergütungen an 
Orchestermusiker i. V. m. § 6 Abs. 2 
Buchst. b –d TVK vom 31.Oktober 2009 

        x     

11.6951.01.00 außervertragliche Instrumente Festlegung zur Zahlung besonderer 
Vergütungen an Orchestermusiker gem.  
§ 21 TVK i. V. m. § 6 Abs. 2 Buchst. b –d 
TVK vom 31. Oktober 2009 

        x     

12.2501.00.00 Zulage für Tauchertätigkeit § 10 SächsEMAVO x            x 
TVZ zum MTArb-O, lfd. Nr. 100 im Katalog 
A Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 

12.2503.00.00 Zulage für Beseitigung explosiver 
Stoffe 

§ 11 SächsEMAVO             x 

12.2515.01.00 Zulage für Schichtdienst 
(Beamte in Altersteilzeit im 
Blockmodell) 

§ 14 Abs. 2 SächsEMAVO i.V.m. § 2 Abs. 
3 ATZV 
 

            x 

12.2515.02.00 Zulage für Wechseldienst 
(Beamte in Altersteilzeit im 
Blockmodell) 

§ 14 Abs. 1 SächsEMAVO i.V.m. § 2 Abs. 
3 ATZV 

            x 

12.2518.04.00 Sonderprämie im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

§ 51 Nr. 2 Ziff. 2 TV-L x             

12.2541.01.00 Zulage Wechseldienst 
Grundbetrag 

§ 8a Abs.2 Satz 1 Nr. 1 SächsEMAVO             x 

12.2541.02.00 Zulage Wechseldienst 
Erhöhungsbetrag 

§ 8a Abs.2 Satz 1 Nr. 2 SächsEMAVO             x 

12.2541.03.00 Zulage Wechseldienst 
Zusatzbetrag 

§ 8a Abs.2 Satz 1 Nr. 3 SächsEMAVO             x 

12.2587.01.00 Erschwernispauschale für 
Auszubildende 

§ 8 Abs. 7 Buchst. b TVA-Forst            x  

12.2640.01.00 Wechselschichtzulage § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L  x x x  x x x       
§ 8 Abs. 4 Satz 1 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 5 Satz 1 TV-Ärzte 

12.2640.02.00 Wechselschichtzulage monatlich  
(§ 43 TV-L) 

§ 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L x x x           

12.2641.01.00 Schichtzulage § 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L x x x x x x x       
§ 8 Abs. 5 Satz 1 TV-Ärzte SKH  
§ 8 Abs. 6 Satz 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 8 TV-Forst              

12.2641.02.00 Schichtzulage monatlich  
(§ 43 TV-L) 

§ 43 Nr. 5 Ziffer 4 TV-L x x x           

12.2800.01.00 Zulagen für Angestellte, die 
besonders gefährliche oder 
gesundheitsschädliche Arbeiten 
ausführen (Tagesbeträge) 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 2 
der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil B 

x x            

12.2802.01.00 Wechselschichtzulage § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Pflege i.V.m.  
§ 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
§ 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit 
i.V.m. § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
 

          x   

12.2802.02.00 Wechselschichtzulage für Schüler 
(§ 43 TV-L) 

§ 8 Abs. 5 Buchst. b) TVA-L Pflege i.V.m. 
§ 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L 
§ 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit 
i.V.m. § 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L 
 

          x   
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12.2803.01.00 Schichtzulage § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Pflege i.V.m.  
§ 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L 
§ 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit 
i.V.m. § 8 Abs.8 Satz 1 TV-L 

          x   

12.2803.02.00 Schichtzulage für Schüler  
(§ 43 TV-L) 

§ 8 Abs. 5 Buchst. b) TVA-L Pflege i.V.m. 
§ 43 Nr. 5 Ziffer 4 TV-L 
§ 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit 
i.V.m. § 43 Nr. 5 Ziffer 4 TV-L 

          x   

12.2821.01.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 29 MTArb-O i.V.m. TVZ zum MTArb-O  
§ 19 Abs. 5 TV-L 

x      x       

12.6956.01.00 Überspielhonorare arbeitsvertraglich vereinbart bei 
Überschreiten des Limits an Vorstellungen 
je Spielzeit 

        x     

12.6958.01.00 Doppel- und Dreifachvorstellungen lt. Arbeitsvertrag         x     
14.4044.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung für 

Fahrten (steuerpflichtig) 
 x      x x      

14.4070.01.00 KFZ-Entschädigung bis 600 ccm § 23 Abs. 5a TV-Forst 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst 

   x        x  

14.4070.02.00 KFZ-Entschädigung > 600 ccm § 23 Abs. 5b TV-Forst 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst 

   x        x  

14.4072.01.00 Transportentschädigung § 23 Abs. 6 S. 1 TV-Forst 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst 

   x        x  

14.4072.02.00 Transportentschädigung 
betriebseigenener Anhänger 

§ 23 Abs. 6 S 4 Buchst. a TV-Forst 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst 

   x        x  

14.4072.03.00 Transportentschädigung für 
waldarbeitereigenen 
Kraftfahrzeuganhänger 

§ 23 Abs. 6 S. 4 Buchst. b TV-Forst 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst 

   x        x  

14.4072.0400 Entschädigung für Umsetzen eines 
Waldarbeiterschutzwagen 

§ 23 Abs. 6 TV-Forst    x          

14.4076.01.00 Entfernungsentschädigung KFZ bis 
600 ccm - steuerfrei 

§ 23 Abs. 7 TV-Forst    x          

14.4076.02.00 Entfernugsentschädigung KFZ > 
600 ccm - steuerfrei 

§ 23 Abs. 7 TV-Forst    x          

14.4076.71.00 Entfernungsentschädigung KFZ bis 
600 ccm - steuerpflichtig 

§ 23 Abs. 7 TV-Forst    x          

14.4076.72.00 Entfernungsentschädigung KFZ > 
600 ccm - steuerpflichtig 

§ 23 Abs. 7 TV-Forst    x          

14.4078.70.00 Schlechtwegezuschlag § 23 Abs. 5 TV-Forst i.V.m. PE Nr. 2 zu § 
23 Abs. 5 TV-Forst, § 12 Abs. 3 TVA-Forst 

   x        x  

14.4079.70.00 Motorsägenentschädigung § 23 Abs. 8 TV-Forst (gilt bis 30.06.2024)    x          
14.4081.01.00 Pauschale 

Entfernungsentschädigung 
§ 12 Abs. 4 TVA-Forst            x  

14.4144.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung   x         x    
14.4312.01.00 Aufwandsentschädigung 

Reinigungspauschale 
§ 76 Abs. 1 SächsBesG i. V. m. VwV 
Aufwandsentschädigung 
Kriminalitätsbekämpfung Tz. III 

            x 

14.4329.01.00 Ausbleibezulage § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 13 Abs. 1 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2 b MTArb-O § 25 
Abs. 5 TVÜ-Länder 

x         x    

§ 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i.V.m. § 25 Abs. 5 
TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 13 Abs. 1 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2b MTArb-O 

14.4332.01.00 Wegegeld § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 Abs. 2 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O § 25 
Abs. 5 TVÜ-Länder 

x         x    

§ 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i. V. m. § 25 Abs. 
5 TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 11 Abs. 2 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 

14.4334.01.00 Fahrkostenentschädigung § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 der Anlage 2 
Abschn. B SR 2a MTArb-O 

x         x    
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§ 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 13 der Anlage 2 
Abschn. B SR 2b MTArb-O 
§ 25 Abs. 5 TVÜ-Länder 
§ 10 Abs. 1 TVA-L BBiG  i.V.m. § 25 Abs. 
5 TVÜ-Länder i. V. m. Nr. 11 der Anlage 2 
Abschn. B SR 2a MTArb-O bzw. Nr. 13 der 
Anlage 2 Abschn. B 
SR 2b MTArb-O 

14.4336.01.00 Reisekostenpauschvergütung 
(steuerpflichtig) 

§ 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 Abs. 6 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O § 25 
Abs. 5 TVÜ-Länder 

x         x    

§ 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i.V.m. § 25 Abs. 5 
TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 11 Abs. 4 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 

14.4336.02.00 Reisekostenpauschvergütung 
(steuerfrei) 

§ 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 Abs. 6 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O  
§ 25 Abs. 5 TVÜ-Länder 

x         x    

§ 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i.V.m. § 25 Abs. 5 
TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 11 Abs. 6 der 
Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 

14.4352.01.00 Entschädigung PSA Hose für die Auszubildenden:  
§ 12 Abs. 1 TVA-Forst i.V.m. 
Betriebsmitteilungen des SBS vom 
26.06.2013 und vom  16.07.2015 für die 
Beschäftigten: 
Dienstvereinbarung des SBS v. 17. Juli 
2015 i.V.m. Betriebsmitteilung v. 
16.07.2015 

   x        x  

14.6957.01.00 Kleidergeld für Musiker 
(Landesbühnen) 

gemäß TV über die Entschädigung nach  
§ 28 Abs. 2 TVK 

        x     

14.6970.01.00 Instrumentengeld sowie Rohr-, Blatt- 
und Saitengeld 

nach dem TV über ein Instrumentengeld 
und Rohr-, Blatt- und Saitengeld vom  
31. Oktober 2009 

        x     

15.5730.01.00 Einsatzzuschlag für Rettungsdienst § 19 TV-Ärzte SKH; § 19 TV-Ärzte     x x         
16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und 

Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x  x x   

§ 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i. V. m. 1 Abs. 1 Nr. 1 der 
Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 
08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Pflege i.V.m. § 
33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x  x x   

§ 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 
6 und 12 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 
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§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege  
i. V. m. § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O 
i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 6 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 2 und 6 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der Anlage 
1 zum TV Zulagen Ang-O vom 
08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x  x x   

§ 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 
4, 8, 9, 11 und 14 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3, 4, 8 und 9 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8 und 9 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.04.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-
Länder Teil B 

x x x     x  x x   

Professoren im Angestellenverhältnis: 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 5,7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
§ 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5, 
7 und 10 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-
Länder, Teil B 
§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x  x x   

§ 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 
der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 
08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
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§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 15  der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x  x x   

§ 8 Abs. 7 TVA-L BBiG;§ 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 
der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 
08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 16  der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.11.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr.1 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x   x   

§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-
Länder, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.12.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x   x   

§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege O i. V. 
m. § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 
1 Abs. 1 Nr. 2 und 6 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 2 und 6 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.13.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 u. 14 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x   x   
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Schlüssel Bezeichnung Vorschrift 
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§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3, 4, 8 u. 9 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8 und 9 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.14.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x   x   

Professoren im Angestellenverhältnis: 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 5,7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.15.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x   x   

§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.16.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x     x   x   

§ 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-L, Teil B 
§ 8 Abs.5 Buchst. a TVA-L Gesundheit 
i.V.m. §33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. 
m.§ 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 
TVÜ-Länder, Teil B 

16.2558.70.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr.7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x           
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Schlüssel Bezeichnung Vorschrift 
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16.2558.71.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

x x x           

16.2586.00.00 Erschwernispauschale für 
Auszubildende ab 2. Ausbildungsjahr 

§ 8 Abs. 8 TVA-L BBiG          x    

18.6941.01.00 Tagesgagen gemäß § 88 NV Bühne SR Tanz         x     
18.6952.01.00 solistische Leistungen § 21 TVK/ Festlegung zur Zahlung 

besonderer Vergütungen an 
Orchestermusiker gem. § 21 TVK i. V. m. 
§ 6 Abs. 2 Buchst. b TVK vom 
31. Oktober 2009 

        x     

18.6953.01.00 Mitwirkung in Kostüm und Maske 
(Bühnenmusik) 

(im Arbeitsvertrag vereinbart vgl. 
§ 21 TVK) 

        x     

18.6954.01.00 Spielgelder für Operndirektoren, 
Personalratsmitglieder für 
kleine/mittlere/große Partien 

Honorarverträge für Operndirektoren, 
Personalratsmitglieder für 
kleine/mittlere/große Partien 

        x     

18.6955.01.00 Dirigate/Tasteninstrumente Honorarvertrag         x     
18.6959.01.00 Verkürzung der Ruhezeiten lt. Arbeitsvertrag         x     
18.6960.01.00 Verkürzung der Nachtruhe lt. Arbeitsvertrag         x     
18.6962.01.00 Sondervereinbarung Chor lt. Arbeitsvertrag         x     
18.6963.01.00 Honorar A - Ballett lt. Honorarvertrag         x     
18.6964.01.00 Honorar B - großes und kleines Solo lt. Honorarvertrag         x     
18.6965.01.00 Honorar BTT Kostüm – 

künstlerisches Personal 
lt. Honorarvertrag         x     

18.6966.01.00 sonstige Zahlungen 
z. B. Übernahmehonorar („Opern-
Solo“) 

lt. Arbeitsvertrag x        x     

18.6967.01.00 Gastierurlaub (Gehaltskürzung bei Überschreiten der 
Dauer des arbeitsvertraglich vereinbarten 
Gastierurlaubs) 

        x     

18.6968.01.00 Komparserie (zv-pflichtig) lt. Honorarvertrag x        x     
18.6968.02.00 Komparserie (zv-frei) lt. Honorarvertrag         x     
18.6971.01.00 Honorarzahlung im Bühnenbereich 

(zv-pflichtig) 
         x     

18.6971.02.00 Honorarzahlung (zv-frei) lt. Honorarvertrag x        x     
18.6972.01.00 Unterricht Chorstudio lt. Honorarvertrag         x     
18.6974.01.00 Überstundenvergütung          x     
18.6977.01.00 Sondervergütung für 

Bühnenhandwerker 
Dienstvereinbarung der Sächsischen 
Staatsoper vom 12.11.1992 

x             

18.6983.01.00 Tagesgagen gemäß § 75 NV Bühne SR Chor         x     



 9 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2501.00.00 Taucherzuschlag 

 TVZ zum MTArb-O, lfd. Nr. 100 im Katalog A 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  

 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2501 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:  

    - 
 

12.2518.04.00 Sonderprämie im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
 § 51 Nr. 2 Ziffer 2 TV-L 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  

 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2518 04 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 

  
12.2640.01.00 Wechselschichtzulage 

 § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2640.02.00 Wechselschichtzulage monatlich  

§ 43 TV-L 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tagewei-
se Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
   Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2641.01.00 § 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2641.02.00 Schichtzulage monatlich 
§ 43 TV-L 

  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tagewei-
se Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  
  
  
  



 11 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 
  

12.2800.01.00 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 2 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O  
vom 8. 5. 1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

  
 Besonderheiten: Vorgabe Anzahl der Tage über das Feld „Faktor“. 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: ja 
   Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2800 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     Anzahl der Tage 
  

12.2821.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 29 MTArb-O i.V.m. TVZ zum MTArb-O; § 19 Abs. 5 TV-L 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. tageweise berechnet. Der Betrag wird nicht auf die Teilzeitarbeit 
umgerechnet. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2821 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4044.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung für Fahrten (steuerpflichtig) 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4044 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzten 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4144.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung für Fahrten 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4144 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

14.4329.01.00 Ausbleibezulage 
 § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 13 Abs. 1 der Anlage 2 Abschn. B SR 2 b MTArb-O 
 § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages  
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4329 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 

 Faktor:     - 
    14.4332.01.00 Wegegeld 
 § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 Abs. 2 der Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
 § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4332 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4334.01.00 Fahrkostenentschädigung 

 § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 der Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
§ 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 13 der Anlage 2 Abschn. B SR 2b MTArb-O 

 § 25 Abs. 5 TVÜ-L 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4334 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4336.01.00 Reisekostenpauschvergütung (steuerpflichtig) 
 § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 Abs. 6 der Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
 § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4336 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4336.02.00 Reisekostenpauschvergütung (steuerfrei) 
 § 38 MTArb-O i. V. m. Nr. 11 Abs. 6 der Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
 § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4336 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.11.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel mit 16.2558.12.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt:  
 Schlüssel:    16 2558 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchzeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 
Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.13.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 03 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.04.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.14.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tagewei-
se Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 04 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1  
zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.15.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tagewei-
se Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 05 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.16.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 06 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.11.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr.1 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 11 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

16.2558.12.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 

zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 12 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

16.2558.13.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 

Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 13 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.14.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnitts-

wirksam: 
nein 

  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 14 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

16.2558.15.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 

Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 15 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

16.2558.16.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 

Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 16 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.70.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr.7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen 
hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.71.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 70 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.71.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 7 und 10 der Anlage 1 

zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 71 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6966.01.00 sonstige Zahlungen 

z. B. Übernahmehonorar („Opern-Solo“) 
 lt. Arbeitsvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6966 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6968.01.00 Komparserie (zv-pflichtig) 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6968 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6971.02.00 Honorarzahlung (zv-frei) 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6971 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beschäftigte (ehem. Angestellte u. Arbeiter) gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6977.01.00 Sondervergütung für Bühnenhandwerker 

 Dienstvereinbarung der Sächsischen Staatsoper vom 12.11.1992 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6977 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2640.01.00 Wechselschichtzulage 

 § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2640.02.00 Wechselschichtzulage monatlich 
 § 43 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2641.01.00 Schichtzulage 
 § 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2641.02.00 Schichtzulage monatlich 

 § 43 TV-L 
   Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
   Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2800.01.00 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 2 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O  
vom 8. 5. 1991 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

   Besonderheiten: Vorgabe Anzahl Tage über das Feld „Faktor“ 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2800 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     Anzahl der Tage 
  

16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV 

Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.11.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1  
zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel mit 16.2558.12.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt:  
 Schlüssel:    16 2558 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchzeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 

Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.13.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 03 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 
  

16.2558.04.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.14.00 vorzugeben. 
 
Hinweis:  
Pfleger*innen in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhäuser oder Einrichtungen, 
die aufgrund Erfüllung der Anforderung nach Protokollerklärung Nr. 5 Buchst. a des 
Abschn. 1 der Anlage A zum TV-L in die Entgeltgruppe KR 8, Fallgruppe 1 des Abschn. 
1 des Teils IV der Anlage A zum TV-L eingruppiert sind, haben ab 01.01.2019 keinen 
Anspruch auf den Zuschlag (vgl. Protokollerklärung Nr. 2 zu Abschnitt 1 des Teils IV 
der Anlage A zum TV-L). 

  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 04 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.15.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 05 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1  
zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.16.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 06 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.11.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr.1 der Anlage 1 zum TV Zu-

lagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 11 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.12.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 12 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  
  
  
  
  

16.2558.13.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 

Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 13 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  
  
  



 28 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.14.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  

Hinweis:  
Pfleger*innen in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhäuser oder Einrichtungen, 
die aufgrund Erfüllung der Anforderung nach Protokollerklärung Nr. 5 Buchst. a des 
Abschn. 1 der Anlage A zum TV-L in die Entgeltgruppe KR 8, Fallgruppe 1 des Abschn. 
1 des Teils IV der Anlage A zum TV-L eingruppiert sind, haben ab 01.01.2019 keinen 
Anspruch auf den Zuschlag (vgl. Protokollerklärung Nr. 2 zu Abschnitt 1 des Teils IV 
der Anlage A zum TV-L). 
 

 Klassifizierung: 
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 14 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.15.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 

Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 15 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.16.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 16 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.70.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr.7 und 10 der Anlage 1 zum 

TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel beginnend 16.2558.71.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnitts-

wirksam: 
nein 

  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 70 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Arbeitnehmer Pflege  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.71.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnitts-

wirksam: 
nein 

  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 71 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  12.2640.01.00 Wechselschichtzulage 
 § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2640.02.00 Wechselschichtzulage monatlich 
 § 43 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine 
tageweise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
   
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

12.2641.01.00 Schichtzulage 
 § 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L 
   Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2641.02.00 Schichtzulage monatlich 

 § 43 TV-L 
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 
steuerpfl.: ja sozialvers.pfl. :  ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            12 2641 02 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 

  
16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV Zu-
lagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ Länder Teil B 
Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagen-
berechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats 
begonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.11.00 vorzuge-
ben. 

  
 Klassifizierung: Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. 

eine tageweise Berechnung. 
steuerpfl.:   ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:   nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:    16 2558 01 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagen-
berechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats 
begonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.12.00 vorzuge-
ben. 

  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.: ja sozialvers.pfl. :  ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 02 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 

  
  

16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 
Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagen-
berechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats 
begonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.13.00 vorzuge-
ben. 

  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja sozialvers.pfl. : ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 03 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

 
16.2558.04.00 

 
Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1 zum TV Zu-
lagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenbe-
rechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats be-
gonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.14.00 vorzugeben 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.: ja sozialvers.pfl. : ja   zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:    16 2558 04 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                Programmergebnis 
Faktor:                                 - 

  
16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenbe-
rechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats be-
gonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.15.00 vorzugeben 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 05 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  

16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenbe-
rechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats be-
gonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.16.00 vorzugeben 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 06 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
 
 
 
 

  
16.2558.11.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV  
Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 11 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  16.2558.12.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 12 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
 

16.2558.13.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 
Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 13 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
 

  

16.2558.14.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 1 zum TV Zu-
lagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 14 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.15 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 15 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 

16.2558.16 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 16 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 18.02.2020 

Bereich: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  gültig ab: 01.01.2022 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  

16.2558.70.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenbe-
rechtigten Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats be-
gonnen hat. In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.71.00 vorzugeben. 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 70 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 

  
16.2558.71.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

§ 33 Abs. 1 Buchs. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 7 und 10 der Anlage 1 zum 
TV Zulagen Ang-O vom 8.5.1991 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 
Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.:   ja        sozialvers.pfl. : ja            zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                            16 2558 71 00 
Zulage gilt seit/bis:               taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:                                 Programmergebnis 
Faktor:                                 - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Beschäftigte (TV-Forst) gültig ab: 01.01.2019 
 

Schlüssel Bezeichnung 

11.1577.01.0 Vorarbeiterzuschlag TV-Forst 
§ 14 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Stunden ist nur auf dem Beleg über das Feld „Faktor“ vorzugeben. Bei Mel-
dung über Schnittstelle ist das Feld „Stunden“ zu belegen! 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja   sozialvers.pfl. : ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  ja 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   11 1577 01 00 
Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag    Programmergebnis 
Faktor:                                Anzahl der Stunden 

  
12.2641.01.00 Schichtzulage 

§ 8 Abs. 8 TV-Forst 
 
Klassifizierung: Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine 
tageweise Berechnung. 
steuerpfl.: ja  sozialvers.pfl. : ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   12 2641 01 00 
Zulage gilt seit/bis:  taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:     Programmergebnis 
Faktor:                                - 

  
14.4070.01.00 KFZ-Entschädigung bis 600 ccm 

§ 23 Abs. 5a TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein  sozialvers.pfl. : nein  zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                          14 4070 01 00 
Zulage gilt seit/bis:             01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:                               Programmergebnis 
Faktor:                               Anzahl der Kilometer 
 
 
 
 
 



 40 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Beschäftigte (TV-Forst) gültig ab: 01.01.2019 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4070.02.00 KFZ-Entschädigung > 600 ccm 

§ 23 Abs. 5b TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein        sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4070 02 00 
Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:     Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 
 

  
14.4072.01.00 Transportentschädigung 

§ 23 Abs. 6 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Tage ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4072 01 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Tage 

  
14.4072.02.00 Transportentschädigung betriebseigener Anhänger 

§ 23 Abs. 6 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Tage ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4072 02 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Tage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Beschäftigte (TV-Forst) gültig ab: 01.01.2019 
 

Schlüssel Bezeichnung 

 

  
14.4072.03.00 Transportentschädigung für waldarbeitereigenen Kraftfahr-zeuganhänger 

§ 23 Abs. 6 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Tage ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4072 03 00 
Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Tage 

  
14.4072.04.00 Entschädigung für Umsetzen eines Waldarbeiterschutzwagen 

§ 23 Abs. 6 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Umsetzungen ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4072 04 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Umsetzungen 

   
14.4076.01.00 Entfernungsentschädigung KFZ bis 600 ccm - steuerfrei 

§ 23 Abs. 7 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein        sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4076 01 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:     Anzahl der Kilometer 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Beschäftigte (TV-Forst) gültig ab: 01.01.2019 
 

Schlüssel Bezeichnung 
 
 

  
14.4076.02.00 Entfernungsentschädigung KFZ >600 ccm - steuerfrei 

§ 23 Abs. 7 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein        sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4076 02 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:     Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 

  

14.4076.71.00 Entfernungsentschädigung KFZ bis 600 ccm - steuerpflichtig 
§ 23 Abs. 7 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4076 71 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:     Programmergebnis 
Faktor:     Anzahl der Kilometer 

  

14.4076.72.00 Entfernungsentschädigung KFZ > 600 ccm - steuerpflichtig 
§ 23 Abs. 7 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:    14 4076 72 00 
Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:     Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Beschäftigte (TV-Forst) gültig ab: 01.01.2019 
 

Schlüssel Bezeichnung 
 
 

14.4078.70.00 Schlechtwegezuschlag 
§ 23 Abs. 5 TV-Forst i.V.m. PE Nr. 2 zu § 23 Abs. 5 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein       sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4078 70 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 

  
14.4079.70.00 Motorsägenentschädigung (gilt bis 30.06.2024) 

 
Besonderheiten: 
Anzahl der Stunden ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein       sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4079 70 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:     Anzahl der Stunden 

  
14.4352.01.00 Entschädigung PSA Hose 

Dienstvereinbarung des SBS vom 17. Juli 2015 i.V.m. Betriebsmitteilung vom 
16.07.2015 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Stunden ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja       sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4352 01 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:     Anzahl der Stunden 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend 
in der Patientenversorgung tätig sind 

gültig ab: 01.03.2012 

 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2640.01.00 Wechselschichtzulage 

 § 8 Abs. 5 Satz 1 TV-Ärzte 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2641.01.00 Schichtzulage 
 § 8 Abs. 6 Satz 1 TV-Ärzte 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

15.5730.01.00 Einsatzzuschlag für Rettungsdienst 
 § 19 TV-Ärzte 
  
 Besonderheiten:  

Anzahl der Einsätze ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    15 5730 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     Anzahl der Einsätze 



 45 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkran-
kenhäusern für Psychiatrie und Neurologie) 

des Freistaates Sachsen 

gültig ab: 01.03.2012 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2640.01.00 Wechselschichtzulage 

 § 8 Abs. 4 Satz 1 TV-Ärzte SKH 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2641.01 00 Schichtzulage 
 § 8 Abs. 5 Satz 1 TV-Ärzte SKH 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

15.5730.01.00 Einsatzzuschlag für Rettungsdienst 
 § 19 TV-Ärzte SKH 
  
 Besonderheiten:  

Anzahl der Einsätze ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    15 5730 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     Anzahl der Einsätze 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Pkw-Fahrer gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2640.01.00 Wechselschichtzulage 

 § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2640 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2641.01.00 Schichtzulage 
 § 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L 
  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2641 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  

12.2821.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 29 MTArb-O i.V.m. TVZ zum MTArb-O 
 § 19 Abs. 5 TV-L 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. tageweise berechnet. Der Betrag wird nicht auf die Teilzeitarbeit 
umgerechnet. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2821 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Pkw-Fahrer gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4044.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung für Fahrten (steuerpflichtig) 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4044 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzten 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende (TVA-L BBiG) gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4144.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung für Fahrten 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4144 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4329.01.00 Ausbleibezulage 
 § 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i.V.m. § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 13 Abs. 1 der 

Anlage 2 Abschn. B SR 2b MTArb-O 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4329 01 00 

 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4332.01.00 Wegegeld 
 § 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i. V. m. § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 11 Abs. 2 der 

Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4332 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende (TVA-L BBiG) gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4334.01.00 Fahrkostenentschädigung 

 § 10 Abs. 1 TVA-L BBiG  i.V.m. § 25 Abs. 5 TVÜ-L i. V. m. Nr. 11 der Anlage 2 
Abschn. B SR 2a MTArb-O bzw. Nr. 13 der Anlage 2 Abschn. B SR 2b MTArb-O 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4334 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4336.01.00 Reisekostenpauschvergütung (steuerpflichtig) 
 § 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i.V.m. § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder i. V. m. Nr. 11 Abs. 6 der 

Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4336 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

14.4336.02.00 Reisekostenpauschvergütung (steuerfrei) 
 § 10 Abs. 1 TVA-L BBiG i.V.m. § 25 Abs. 5 TVÜ-Länder i.V.m. Nr. 11 Abs. 6 

der Anlage 2 Abschn. B SR 2a MTArb-O 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4336 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende (TVA-L BBiG) gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  

16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. 1 Abs. 1 Nr. 1 der 
Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 

6 und 12 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende (TVA-L BBiG) gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 
4, 8, 9, 11 und 14 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 03 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.04.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5, 

7 und 10 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 04 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende (TVA-L BBiG) gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 7 TVA-L BBiG; § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 
der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 05 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:    - 
  
  

16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 7 TVA-L BBiG;§ 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 

der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 06 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende (TVA-L BBiG) gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2586.00.00 Erschwernispauschale für Auszubildende ab 2. Ausbildungsjahr 

 § 8 Abs. 8 TVA-L BBiG 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2568 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     maschinell gespeichert 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2802.01.00 Wechselschichtzulage 

 § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Pflege i.V.m. § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-L 
 § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit i.V.m. § 8 Abs.7 Satz1 TV-L 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2802 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     maschinell gespeichert 
 Faktor:     - 
  12.2802.02.00 Wechselschichtzulage 
 § 8 Abs. 5 Buchst. B) TVA-L Pflege i. V. m. § 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L 
 § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit i.V.m. § 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L 
   Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2802 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     maschinell gespeichert 
 Faktor:     - 
  

12.2803.01.00 Schichtzulage 
 § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Pflege i.V.m. § 8 Abs. 8 Satz 1 TV-L 
 § 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit i.V.m. § 8 Abs.8 Satz1 TV-L 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2803 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     maschinell gespeichert 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2803.02.00 Schichtzulage 

 § 8 Abs. 5 Buchst. b) TVA-L Pflege i. V. m. § 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L 
 8 Abs. 5 Buchst. b TVA-L Gesundheit i.V.m. § 43 Nr. 5 Ziffer 3 TV-L 

   
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittwirksam: nein 
   Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2803 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     maschinell gespeichert 
 Faktor:     - 
  
  
  
  
  

16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 

Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O 
vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechtigen-

den Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. In 
den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.11.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 6 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 8.5.1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.12.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 

Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8 und 9 der Anlage 1 zum TV Zula-
gen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.13.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 03 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.04.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 zum TV Zula-
gen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.14.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 04 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 

Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O 
vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.15.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 05 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O 
vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.16.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 06 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.11.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 

Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O 
vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 11 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.12.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 6 der Anlage 1 zum TV Zulagen 
Ang-O vom 8.5.1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 12 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.13.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 

Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8 und 9 der Anlage 1 zum TV Zula-
gen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 13 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.14.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 zum TV Zula-
gen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 14 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  

16.2558.15.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 

Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O 
vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 15 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Auszubildende TVA- L Pflege 
Auszubildende TVA-L Gesundheit 

gültig ab: 01.01.2026 

 
Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.16.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 8 Abs. 5 Buchst. a TVA-L Pflege / TVA-L Gesundheit i. V. m. § 33 Abs. 1 
Buchst. c BAT-O i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O 
vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-L, Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 16 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Auszubildende (TVA-Forst) gültig ab: 01.01.2020 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2587.01.00 Erschwernispauschale Auszubildende im zweiten und dritten Lehrjahr 

§ 8 Abs.7 Buchst. b TVA-Forst 
 
Klassifizierung: 
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise Be-
rechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:    12 2587 01 00 
Zulage gilt seit/bis:  tagegenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
Betrag:     Programmergebnis 
Faktor:     - 
 

  

14.4070.01.00 KFZ-Entschädigung bis 600 ccm 
§ 23 Abs. 5a TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein        sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4070 01 00 
Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 
 

  

14.4070.02.00 KFZ-Entschädigung > 600 ccm 
§ 23 Abs. 5b TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein        sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4070 02 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Auszubildende (TVA-Forst) gültig ab: 01.01.2020 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  14.4072.01.00 Transportentschädigung 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst i.V.m. § 23 Abs. 6 S. 1 TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Tage ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                          14 4072 01 00 
Zulage gilt seit/bis:             01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:                               Programmergebnis 
Faktor:                               Anzahl der Tage 

  

14.4072.02.00 Transportentschädigung betriebseigener Anhänger 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst i.V.m § 23 Abs. 6 S. 3 Buchst. a TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Tage ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                          14 4072 02 00 
Zulage gilt seit/bis:             01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:                               Programmergebnis 
Faktor:                               Anzahl der Tage 

  

14.4072.03.00 Transportentschädigung für waldarbeitereigenen Kraftfahr-zeuganhänger 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst i.V.m § 23 Abs. 6 S. 3 Buchst. b TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Tage ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: ja        sozialvers.pfl. : ja           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                          14 4072 03 00 
Zulage gilt seit/bis:             01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:                               Programmergebnis 
Faktor:                               Anzahl der Tage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 23.08.2018 

Bereich: Auszubildende (TVA-Forst) gültig ab: 01.01.2020 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  

14.4078.70.00 Schlechtwegezuschlag 
§ 12 Abs. 3 TVA-Forst i.V.m.§ 23 Abs. 5 TV-Forst und PE Nr. 2 zu § 23 Abs. 5 
TV-Forst 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Kilometer ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein       sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   14 4078 70 00 
Zulage gilt seit/bis:  01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:    Programmergebnis 
Faktor:    Anzahl der Kilometer 

 

14.4081.01.00 

 
Pauschale Entfernungsentschädigung 
§ 12 Abs. 4 TVA-Forst 
 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein        sozialvers.pfl. : nein          zusatzvers.pfl.: nein durchschnittswirksam:  
nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                          14 4081 01 00 
Zulage gilt seit/bis:             01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:                               Programmergebnis 
Faktor:                               - 
 

  

14.4352.01.00 Entschädigung PSA Hose 
§ 12 Abs. 1 TVA-Forst i.V.m. Betriebsmitteilungen des SBS vom 26.06.2013 und 
vom 16.07.2015 
 
Besonderheiten: 
Anzahl der Stunden ist über das Feld „Faktor“ vorzugeben. 
Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
steuerpfl.: nein      sozialvers.pfl. : nein           zusatzvers.pfl.: nein 
durchschnittswirksam:  nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:                          14 4352 01 00 
Zulage gilt seit/bis:             01. des Monats/Monatsletzter 
Betrag:                               Programmergebnis 
Faktor:                               Anzahl der Stunden 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
14.4044.00.00 Fahrkostenzuschuss/-erstattung für Fahrten (steuerpflichtig) 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 4044 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.01.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.11.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.02.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1  
zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.12.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.03.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 

Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.13.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 03 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.04.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1  
zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.14.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 04 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.05.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1  

zum TV Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.15.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 05 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.06.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV  
Zulagen Ang-O vom 8. 5. 1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 Der Schlüssel ist nur zu benutzen für den ersten Kalendermonat der zulagenberechti-

genden Tätigkeit und wenn diese Tätigkeit nicht am Ersten des Monats begonnen hat. 
In den anderen Fällen ist der Schlüssel 16.2558.16.00 vorzugeben. 

  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tage-
weise Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 06 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.11.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr.1 der Anlage 1 zum TV Zu-

lagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 11 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.12.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 12 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 12 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.13.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, 4, 8, 9, 11 und 14 der 

Anlage 1 zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 13 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.14.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5, 7 und 10 der Anlage 1 
zum TV Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 14 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
  
  
  

16.2558.15.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Anlage 1 zum TV 

Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 
 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 15 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Professoren im Angestelltenverhältnis gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
16.2558.16.00 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 

 § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Anlage 1 zum TV 
Zulagen Ang-O vom 08.05.1991 

 Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
  
 Klassifizierung: 

Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeit umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
 durchschnittswirksam: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    16 2558 16 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beamte gültig ab: 01.01.2020 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.2501.00.00 Zulage für Tauchertätigkeit 

 § 10 SächsEMAVO 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2501 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

12.2503.00.00 Zulage für Beseitigung explosiver Gegenstände 
 § 11 SächsEMAVO 
  

 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2503 00 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

 
  

12.2515.01.00 Zulage für Schichtdienst 
(Beamte in Altersteilzeit im Blockmodell)  

 § 14 Abs. 2 SächsEMAVO i.V.m. § 2 Abs. 3 ATZV 
  
 Besonderheiten: Der Monatsbetrag ist entsprechend der tatsächlichen Arbeitszeit ein-

zutragen. 
   Klassifizierung:  

Der Betrag wird ggf. tageweise berechnet. Der Betrag wird nicht auf die Teilzeit umge-
rechnet. 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
   Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2515 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     manuelle Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beamte gültig ab: 01.01.2020 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  

  12.2515.02.00 Zulage für Wechseldienst 
(Beamte in Altersteilzeit im Blockmodell) 
§ 14 Abs. 1 SächsEMAVO i.V.m. § 2 Abs. 3 ATZV 

   Besonderheiten: Der Monatsbetrag ist entsprechend der tatsächlichen Arbeitszeit ein-
zutragen. 

   Klassifizierung:  
Der Betrag wird ggf. tageweise berechnet. Der Betrag wird nicht auf die Teilzeit umge-
rechnet. 

   steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
   Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 2515 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   taggenaue Angabe des Anspruchszeitraumes 
 Betrag:     manuelle Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

12.2541.01.00 Zulage Wechseldienst Grundbetrag 
§ 8a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SächsEMAVO 
Achtung: Meldung über Beleg XEZ39.1a 
  Klassifizierung:  Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 

 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12.2541.01.00 
 Zulage gilt ab/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
  

 Gültigkeit:    2 
Betrag:     maschinell gespeichert: 
Stunden:    Anzahl der Stunden 

  
  

12.2541.02.00 Zulage Wechseldienst Erhöhungsbetrag 
§ 8a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SächsEMAVO 
Achtung: Meldung über Beleg XEZ39.1a 
  

 Klassifizierung:  Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 

 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12.2541.02.00 
 Zulage gilt ab/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
  
 Gültigkeit:    2 

Betrag:     maschinell gespeichert 
Stunden:    Anzahl der Stunden 
 

http://dienststellen.lff.sachsen.de/dienstleist/dienststellen/techn_info/techn_info_start.htm
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Beamte gültig ab: 01.01.2020 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  

12.2541.03.00 Zulage Wechseldienst Zusatzbetrag 
§ 8a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SächsEMAVO 
Achtung: Meldung über Beleg XEZ39.1a 
 

 Klassifizierung:  Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 

 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 

 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12.2541.03.00 
 Zulage gilt ab/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
  
 Gültigkeit:    2  

Betrag:     maschinell gespeichert 
Stunden:    - 

 
14.4312.01.00 

 
Reinigungskostenpauschale nach VwV Aufwandsentschädigung Krimi-
nalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 

 Besonderheiten:  manuelle Vorgabe der Anzahl der Tage (10 € pro Tag) 

 Klassifizierung:  Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung 

 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatz-
vers.pfl.: 

nein 

 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14.4312.01.00 
 Zulage gilt ab/bis:   01. des Monats/Monatsletzter 
  
 Betrag:     - 
 Faktor:     Anzahl der Tage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
11.6950.01.00 ungewöhnliche Instrumente  

 § 21 TVK/ Festlegung zur Zahlung besonderer Vergütungen an Orchestermusi-
ker i. V. m. § 6 Abs. 2 Buchst. b –d TVK vom 31. Oktober 2009 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    11 6950 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

11.6951.01.00 außervertragliche Instrumente  
 Festlegung zur Zahlung besonderer Vergütungen an Orchestermusiker gem. § 

21 TVK i. V. m. § 6 Abs. 2 Buchst. b –d TVK vom 31. Oktober 2009 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    11 6951 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

12.6956.01.00 Überspielhonorare 
 arbeitsvertraglich vereinbart bei Überschreiten des Limits an Vorstellungen je 

Spielzeit 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 6956 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
12.6958.01.00 Doppel- und Dreifachvorstellungen  

 lt. Arbeitsvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    12 6958 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
  
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

14.6957.01.00 Kleidergeld für Musiker (Landesbühnen) 
 gemäß TV über die Entschädigung nach § 28 Abs. 2 TVK 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 6957 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

14.6970.01.00 Instrumentengeld sowie Rohr-, Blatt- und Saitengeld 
 nach dem TV über ein Instrumentengeld und Rohr-, Blatt- und Saitengeld vom  

31. Oktober 2009 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    14 6970 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6941.01.00 Tagesgagen 

 gemäß § 88 NV Bühne SR Tanz 
  
 Besonderheiten: Vorgabe der Anzahl Tagesgagen über das Feld „Faktor“. 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6941 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     Anzahl der Tagesgagen 
  
  

18.6952.01.00 solistische Leistungen 
 § 21 TVK/ Festlegung zur Zahlung besonderer Vergütungen an Orchestermusi-

ker gem. § 21 TVK i. V. m. § 6 Abs. 2 Buchst. b TVK vom 31. Oktober 2009 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6952 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

18.6953.01.00 Mitwirkung in Kostüm und Maske (Bühnenmusik) 
 (im Arbeitsvertrag vereinbart vgl. § 21 TVK) 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6953 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6954.01.00 Spielgelder für Operndirektoren, Personalratsmitglieder für klei-

ne/mittlere/große Partien 
 Honorarverträge für Operndirektoren, Personalratsmitglieder für klei-

ne/mittlere/große Partien 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18.6954.01.00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6955.01.00 Dirigate/Tasteninstrumente 
 Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6955 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor: :    - 
  

18.6959.01.00 Verkürzung der Ruhezeiten 
 lt. Arbeitsvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6959 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6960.01.00 Verkürzung der Nachtruhe 

 lt. Arbeitsvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6960 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

18.6962.01.00 Sondervereinbarung Chor 
 lt. Arbeitsvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6962 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6963.01.00 Honorar A - Ballett 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6963 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6964.01.00 Honorar B - großes und kleines Solo 

 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6964 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6965.01.00 Honorar BTT Kostüm – künstlerisches Personal 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6965 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6966.01.00 sonstige Zahlungen  
z. B. Übernahmehonorar („Opern-Solo“) 

 lt. Arbeitsvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6966 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6967.01.00 Gastierurlaub 

 (Gehaltskürzung bei Überschreiten der Dauer des arbeitsvertraglich vereinbar-
ten Gastierurlaubs) 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6967 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

18.6968.01.00 Komparserie (zv-pflichtig) 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6968 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6968.02.00 Komparserie (zv-frei) 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6968 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6971.01.00 Honorarzahlung im Bühnenbereich (zv-pflichtig) 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6971 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

18.6971.02.00 Honorarzahlung (zv-frei) 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6971 02 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  
  

18.6972.01.00 Unterricht Chorstudio 
 lt. Honorarvertrag 
  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6972 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt XEZ39.1 Datum: 13.02.2012 

Bereich: Theaterpersonal gültig ab: 01.03.2012 
 

Schlüssel Bezeichnung 

  
18.6974.01.00 Überstundenvergütung 

  
 Besonderheiten: manuelle Vorgabe des Betrages 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: nein sozialvers.pfl.: nein zusatzvers.pfl.: nein 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6974 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Betragsvorgabe 
 Faktor:     - 
  

18.6983.01.00 Tagesgagen 
 gemäß § 75 NV Bühne SR Chor 
  
 Besonderheiten: Vorgabe der Anzahl Tagesgagen über das Feld „Faktor“. 
 Klassifizierung: Der Betrag kommt in voller Höhe zur Berechnung. 
 steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
  
 Vorgabe auf Formblatt: 
 Schlüssel:    18 6983 01 00 
 Zulage gilt seit/bis:   01. des Monats/ Monatletzter 
 Betrag:     Programmergebnis 
 Faktor:     Anzahl der Tagesgagen 
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Hinweise zum Abrechnungsverfahren – XEZ39.1 
 
Mit dem Formblatt XEZ39.1 werden einmalig zu zahlende Zulagen mitgeteilt. 
 
Besonderheit: Mit dem Formblatt XEZ39.1a werden nur einmalig zu zahlende Zulagen ge-
mäß § 8a SächsEMAVO mitgeteilt. 
 
Die Schlüssel für die einmalig zu zahlenden Zulagen sind aus dem vorstehenden Katalog zu 
entnehmen. 
 
Zu den materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung von einmalig zu 
zahlenden Zulagen wird auf die jeweiligen tarif- und besoldungsrechtlichen Vorschriften ver-
wiesen. 
 
Die spätestmöglichen monatlichen Auflieferungstermine (für manuelle und elektronische Auf-
lieferung) sind auf der Internetseite des LSF unter 
http://dienststellen.lsf.sachsen.de/dienstleist/dienststellen/techn_info/techn_info_start.htm 
einzusehen. Es ist zur Vermeidung eines 'Abarbeitungsstaus' in den Bezügestellen jedoch 
anzustreben, die Belege nicht erst zum spätestmöglichen Termin, sondern zeitlich kontinuier-
lich aufzuliefern.  
 
Soweit die Belege erst nach diesem Termin beim LSF eingehen, ist eine Verarbeitung und 
Auszahlung i.d.R. erst mit den Bezügen für den nach der Lieferung der Belege folgenden 
nächsten (Arbeitnehmer) bzw. übernächsten (Beamte) Kalendermonat möglich.  
 
Das Verfahren für die Auflieferung der Daten auf elektronischem Weg (über SVN oder 
Webportal) bleibt hiervon unberührt. 
 
Behandlung der Formblätter 
 
Zur Vermeidung von Fehlzahlungen und Haftungsansprüchen sind die Formblätter sorgfältig 
und vollständig auszufüllen. Korrekturen jeder Art sind unzulässig, bei Schreibfehlern ist das 
Formblatt neu zu erstellen. 
 
Die Belege sind mit dem Behördenstempel der jeweiligen Dienststelle zu versehen.  
 
Mit Fehlern behaftete oder unvollständig ausgefüllte Formblätter erschweren oder verhindern 
die Bearbeitung der Belege im Landesamt für Steuern und Finanzen. Deshalb werden un-
vollständig oder falsch ausgefüllte Belege an die Dienststellen zurück gesandt. 
 
Sachliche und rechnerische Richtigkeit 
 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit für die Zahlung ist gemäß VwV 11.1 zu § 70 
SäHO festzustellen und zu bescheinigen. 
 
Die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit muss von einem befugten 
Beschäftigten der jeweils zuständigen Dienststelle erfolgen. In eigener Sache darf weder 
eine sachliche noch rechnerische Feststellung getroffen werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass mit der Unterschrift die Richtigkeit der im jeweiligen Beleg gemachten Angaben 
bestätigt wird. Mit der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit wird auch bestätigt, dass alle 
materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen durch die Dienststelle geprüft wurden und 
im Einzelfall erfüllt sind. 
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Hinweise zum Ausfüllen des Formblattes 
 
Zu einzelnen Feldern werden zusätzlich zu den Kurzbeschreibungen der einzelnen Schlüssel 
folgende Ausfüllhinweise gegeben: 
 
Feld „Geschäftszeichen des LSF“: 
Hier sind die Sachbearbeiternummer und die Personalnummer einzutragen.  
 
Feld „Bezugsart“:  
Die Bezugsart ist grundsätzlich 10-stellig vorzugeben.  
 
Feld „Zulage gilt -AB/ Dauer-Ende“:  
Der Zeitraum ist im Format TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ anzugeben. Soll eine Zahlung über 
mehrere (vergangene) Kalendermonate erfolgen, ist für jeden Kalendermonat eine neue Zei-
le auszufüllen. 
 
Grundsätzlich ist die Vorgabe vom Monatsersten bis zum Monatsletzten vorzunehmen. Soll-
ten davon abweichende Vorgaben vorzunehmen sein, finden Sie Hinweise in den „Kurzbe-
schreibungen“ zum entsprechenden Schlüssel. 
 
Feld „Betrag“: 
Die Angabe von Beträgen ist grundsätzlich nicht erforderlich. Die entsprechenden Beträge 
sind maschinell hinterlegt. Sollte eine maschinelle Hinterlegung nicht erfolgt sein, befinden 
sich entsprechende Hinweise in den „Kurzbeschreibungen“ zum Schlüssel. 
 
Feld „Faktor“:  
Ein Ausfüllen des Feldes ist nur erforderlich, wenn in den „Kurzbeschreibungen zum Schlüs-
sel“ ein entsprechender Hinweis gegeben ist. 
 
Feld „Buchungsstelle“: 
Die Angabe ist nur erforderlich, wenn die einmalig zu zahlende Zulage auf einer Haushalts-
stelle (Kapitel/Titel) zu buchen ist, die von der Haushaltsstelle des Personalkosten- Hauptbe-
zugs abweicht.  
 
Das Feld "MBSt" (Mittel bewirtschaftende Stelle) ist zu belegen, wenn ein Schlüssel unter 
einer abweichenden Haushaltsstelle abgerechnet wird (siehe Absatz 1). Diese Angabe ist bei 
abweichender Haushaltsstelle immer zu machen. 
 
Feld "Kostenstelle/Finanzierungsnummer": 
Die Kostenstelle/Finanzierungsnummer ist lediglich ein weiterer Sortierbegriff der Buchungs-
stelle innerhalb der kameralistischen Buchführung. Für Dienststellen, die diesen zusätzlichen 
Sortierbegriff eingeführt haben, ist dieses Feld zwingend zu belegen, wenn das Feld 'Bu-
chungsstelle' belegt wurde. Dienststellen, die nicht mit Kostenstellen arbeiten, nehmen in 
diesem Feld keine Eintragungen vor. 
 
Feld „Bemerkungen“: 
Dieses Feld ist nur zwingend auszufüllen, wenn Zahlungen angewiesen werden, für die die 
tarifliche Ausschlussfrist bereits verstrichen ist.  
 
Eine Zahlung ist nur dann tarifrechtlich zulässig, wenn eine entsprechende Geltendmachung 
des Beschäftigten in der Personal verwaltenden Dienststelle vorliegt.  
 
Feld „Stunden“ nur auf Beleg „XEZ39.1a“: 
Ein Ausfüllen des Feldes ist nur erforderlich, wenn in den „Kurzbeschreibungen zum Schlüs-
sel“ ein entsprechender Hinweis gegeben ist. 
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